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Gemeinde Aichstetten 

- Vergabe eines Baugrundstücks zur Errichtung von 

Mehrfamilienhäusern – teilweise mit „Service-Wohnen-

Angebot“ – in der Ortsmitte Aichstetten 
 

 
Grundsätzliches 
 

Bei der Bereitstellung von Bauland handelt die Gemeinde Aichstetten im Rahmen ihrer 

kommunalen Selbstverwaltungshoheit. Es steht im Ermessen der Gemeinde, ob und 
inwieweit Bauland vergeben wird. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuteilung 

gemeindeeigener Grundstücke. 
 

In der Ortsmitte Aichstetten wird eine ca. 1.765 m² bzw. optional* ca. 2.334 m² große 
Grundstücksfläche – bestehend aus den Flurstücken 44, 118 (Teilfläche) und 119 (alle 

Gemarkung Aichstetten) bzw. optional* 44, 118 (Teilfläche), 119 und 122/1 (alle 
Gemarkung Aichstetten) – zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses oder mehrerer 
Mehrfamilienhäuser im kombinierten Höchstpreis- und Konzeptverfahren vergeben. 
 

* Das 569 m² große Flurstück 122/1 Gemarkung Aichstetten (Hauptstraße 72) befindet sich in 

Privateigentum. Das Grundstück kann bei Bedarf vom bisherigen Eigentümer erworben und im Falle des 

Erwerbs in das geplante Projekt einbezogen werden. Die Kontaktdaten des Grundstückseigentümers sind 

bei Bedarf bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten erhältlich. 
 

 
 

Die Rahmenbedingungen für die Vergabe der ca. 1.765 m² bzw. optional ca. 2.334 m² 

großen Grundstücksfläche werden in diesem Dokument beschrieben. 
 

Baugrundstücke der Gemeinde Aichstetten werden in der Regel auf der Grundlage der vom 
Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 26. Juli 2023 festgelegten Vergaberichtlinien 
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vergeben. Ausgenommen hiervon sind Bauplätze, die für die Bebauung mit 
Mehrfamilienhäusern (mehr als drei Wohneinheiten) bestimmt sind; die Vergabe dieser 

Bauplätze erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats im Einzelfall. 
 

Nachdem die Flurstücke 44, 118 und 119 bzw. optional die Flurstücke 44, 118, 119 und 
122/1 mit einem oder mehreren Mehrfamilienhäusern mit (jeweils) mehr als drei 

Wohnungen/Wohneinheiten bebaut werden sollen, finden die Vergaberichtlinien in diesem 
Fall keine Anwendung. 
 

Für die Vergabe der gemeindeeigenen Flurstücke 44, 118 und 119 wird eine Vergabe nach 

Höchstpreis in Kombination mit einem vorzulegenden Planungskonzept angestrebt. 
 

Für den Fall, dass in das Planungskonzept auch das in Privateigentum befindliche Flurstück 
122/1 (Hauptstraße 72) mit einbezogen werden soll, ist es erforderlich, mit dem bisherigen 

Grundstückseigentümer eine Einigung über den Verkaufspreis zu erzielen und einen 
schriftlichen Nachweis über dessen Zustimmung zum Verkauf bzw. zur Einbeziehung 
seines Grundstücks in das Planungskonzept vorzulegen. 
 

Durch die Abgabe eines Angebots stimmt der Bieter den in diesem Dokument aufgeführten 

Bedingungen, Vorgaben und Regelungen ausdrücklich zu. 
 

 
Informationen zum kombinierten Höchstpreis- und Konzeptverfahren 
 

Die Vergabe des Baugrundstücks erfolgt im kombinierten Höchstpreis- und 

Konzeptverfahren. Neben einem Kaufpreis-Gebot (€/m²) haben Bieter auch ein 
aussagekräftiges Planungskonzept mit Zeitplan für dessen Umsetzung vorzulegen. 
 

Zudem müssen im Zuge der Umsetzung des Projekts mindestens 50 % der entstehenden 

Wohnungen in Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Unterstützungsleistungen (in 
Abstimmung mit der Gemeinde) im Rahmen eines „Service-Wohnen-Angebots“ 
vermarktet werden. 

 
 Informationen zum Baugrundstück 

 

Folgende im Gemeindeeigentum stehende Grundstücke werden als ein Baugrundstück 

vergeben: 
 Flurstück 119 Gemarkung Aichstetten (Wagnerstraße 1):          748 m² 

 Flurstück   44 Gemarkung Aichstetten:             117 m² 
 Flurstück 118 Gemarkung Aichstetten Teilfläche (Hauptstraße 70): ca.    900 m² 

ca. 1.765 m² 
 

Optional möglich ist, das in Privateigentum befindliche 569 m² große Flurstück 122/1 
Gemarkung Aichstetten (Hauptstraße 72) mit zu erwerben und in das zu planende und 
umzusetzende Projekt mit einzubeziehen. Das Baugrundstück hat in diesem Fall eine 

Gesamtgröße von          ca. 2.334 m² 
 

Das Baugrundstück wird zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses oder mehrerer 
Mehrfamilienhäuser vergeben. 
 

Das Mindestgebot für das erschlossene Baugrundstück liegt bei 160,00 €/m². 
 

Gebote sind in Euro pro Quadratmeter (€/m²) anzugeben. 

 
 Vorgaben der Gemeinde zur Bebauung und Nutzung des Baugrundstücks 

 

Das Baugrundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 

Baugesetzbuch. 
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In Bezug auf die Bebauung und Nutzung des Baugrundstücks gelten folgende 
Vorgaben, die vom Bieter in das vorzulegende Planungskonzept einzuarbeiten und zu 

gegebener Zeit (bei Vergabe des Baugrundstücks an den Bieter) bei der Realisierung 
des Projekts umzusetzen sind: 
 II Vollgeschosse, 

 zwei Stellplätze pro Wohnung/Einheit und 
 mindestens 50 % der entstehenden Wohnungen müssen in Zusammenarbeit mit 

einem Anbieter von Unterstützungsleistungen (in Abstimmung mit der Gemeinde) 
im Rahmen eines „Service-Wohnen-Angebots“ vermarktet werden. 

 

Bei der Ausarbeitung des Planungskonzepts ist zu beachten, dass das Baugrundstück 

im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 Baugesetzbuch liegt. Im Hinblick auf die 
maximal zulässige bauliche Nutzung bzw. künftige Bebauung des Grundstücks ist 
deshalb gemäß aktueller Rechtsprechung auf ein in der näheren Umgebung 

vorhandenes maßstabsbildendes Referenzgebäude – z.Bsp. auf das Gebäude 
Eschacher Straße 1 – Bezug zu nehmen, das sämtliche Maße (Wandhöhe, Firsthöhe, 

Grundfläche, usw.) je zu errichtendes Einzelgebäude in sich vereint. 
 

Hinweis: 

Bestehende Grenzbebauung bzw. geringfügige Grenzüberbauung im Bereich der Grundstücksgrenze 

zwischen den Flurstücken 119 (Wagnerstraße 1) und 121 (Wagnerstraße 3). 

 

 Ablauf und Voraussetzungen des Vergabeverfahrens 
 

Das Bewerbungsverfahren beginnt am Montag, 12. Februar 2024 und endet am 
Freitag, 14. Juni 2024 um 10:00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt können Angebote 

abgegeben werden. 
 

Zur Abgabe der Angebote muss das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte 
Formular genutzt werden. 
 

Verbindliche Bestandteile des Angebots sind 

 das Kaufpreis-Gebot (€/m²), 
 ein aussagekräftiges Planungskonzept mit Zeitplan für dessen Umsetzung und 

 eine verbindliche schriftliche Zusage, dass im Zuge der Umsetzung des Projekts 
mindestens 50 % der entstehenden Wohnungen in Zusammenarbeit mit einem 
Anbieter von Unterstützungsleistungen (in Abstimmung mit der Gemeinde) im 

Rahmen eines „Service-Wohnen-Angebots“ vermarktet werden. 
 

Die berücksichtigungsfähigen Gebote werden nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
geöffnet und anschließend ausgewertet. Daraufhin wird eine Rangliste – mit der 

Gewichtung im ersten Schritt auf den Höchstpreis und im zweiten Schritt auf das 
Planungskonzept – erstellt. Die Reihenfolge der Rangliste richtet sich demnach zum 

Einen nach der Höhe des abgegebenen Gebots – je höher ein Gebot, desto höher der 
Ranglistenplatz – und zum Anderen nach dem Ergebnis der Auswertung des 
vorgelegten Planungskonzepts – je besser ein Bieter die Vorgaben des Gemeinderats 

an die Bebauung und künftige Nutzung des Baugrundstücks umsetzt, desto höher der 
Ranglistenplatz. 
 

Jeder Bieter darf nur ein Angebot abgeben. 
 

Die Entscheidung über die Bauplatz-Vergabe trifft der Gemeinderat in öffentlicher 
Sitzung ohne Nennung von Namen. 
 

Sollten zwei Bieter ein gleich hohes Gebot sowie ein qualitativ und quantitativ 

gleichwertiges Planungskonzept abgegeben haben, entscheidet das Los. 
 

Nachdem der Gemeinderat über die Vergabe des Baugrundstücks entschieden hat, 
werden die Bieter über das Ergebnis informiert. 
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Der Bieter, an den der Gemeinderat das Baugrundstück vergeben hat, hat der 
Gemeinde innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung eine 

Zusage zu geben. Sofern der Bieter innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung gibt, 
geht die Gemeinde davon aus, dass kein Interesse am Baugrundstück besteht. In 
diesem Fall wird das Baugrundstück dem nächsten Bieter auf der Rangliste zugeteilt. 
 

Folgende Voraussetzungen müssen vom Bieter erfüllt sein, um im Vergabeverfahren 
berücksichtigt zu werden: 
 Bieter können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. 

 Bei Zuteilung muss der Bieter Vertragspartner im notariellen Kaufvertrag sein. 
 Bieter müssen voll geschäftsfähig sein sowie bei natürlichen Personen die 

Volljährigkeit erreicht haben. 
 Die Vorgaben, Regelungen und Bedingungen dieses Dokuments, welche 

abschließend im notariellen Kaufvertrag zur Bebauung und Nutzung des 

Baugrundstücks festgehalten werden, sind vom Bieter/von den Bietern 
anzuerkennen. 

 Vollständige und korrekt ausgefüllte Angebotsabgabe innerhalb des 
Bewerbungszeitraums. 

 

 Angebotsabgabe 
 

Angebote können während des Bewerbungszeitraums sowohl schriftlich als auch 
elektronisch per E-Mail bei der Gemeinde Aichstetten abgegeben werden. 
 

Die Abgabe eines Angebots hat mit Hilfe des hierfür vorgesehenen Formulars zu 
erfolgen. Es ist korrekt ausgefüllt während des Bewerbungszeitraums abzugeben. 
 

Das Formular steht spätestens ab Beginn des Bewerbungszeitraums für die Bieter auf 

der Homepage der Gemeinde Aichstetten unter 
https://www.aichstetten.de/Ausschreibungen.html zum Abruf zur Verfügung. Dort 
stehen auch alle weiteren notwendigen Informationen und Unterlagen zum 

Baugrundstück kostenlos zum Download zur Verfügung. 
 

Das Formular ist auch bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten, Bachstraße 2, 88317 
Aichstetten, erhältlich. Dort kann auch Einsicht genommen werden in die vorliegenden 

Informationen und Unterlagen zum Baugrundstück. 
 

Das Angebot muss spätestens am Ende der Frist (Freitag, 14. Juni 2024 um 10:00 
Uhr) bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten eingegangen sein. 
 

Angeboten, die auf dem Postweg eingereicht werden, sind an die 

Gemeindeverwaltung Aichstetten 
Bürgermeister Hubert Erath 

Bachstraße 2 
88317 Aichstetten 

zu senden. 
 

Angebote, die elektronisch per E-Mail eingereicht werden, sind an 
hubert.erath@aichstetten.de 

zu senden. 
 
 Ansprechpartner der Gemeindeverwaltung 

 

Fragen zum Baugrundstück oder zur Bauplatz-Vergabe beantwortet Bürgermeister 

Hubert Erath, Telefon 07565 9418-22, E-Mail hubert.erath@aichstetten.de. 
 

Die Kontaktdaten des Eigentümers des Flurstücks 122/1 Gemarkung Aichstetten 
(Hauptstraße 72) sind bei Bedarf erhältlich bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten, 
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Bachstraße 2, 88317 Aichstetten, Telefon 07565 9418-0 oder 07565 9418-22, E-Mail 
rathaus@aichstetten.de oder hubert.erath@aichstetten.de. 

 
 
Weitere Bedingungen und Regelungen 
 

Ausschluss eines Rechtsanspruchs und rechtliche Hinweise: 
 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuteilung des angebotenen Baugrundstücks. 
 Alle Aufwendungen, welche dem Bieter im Zusammenhang mit der Angebotsabgabe 

und dem Vergabeverfahren entstehen, hat dieser selbst zu tragen. 
 Durch Abgabe eines Angebots stimmt der Bieter den in diesem Dokument aufgeführten 

Vorgaben, Bedingungen und Regelungen ausdrücklich zu. 
 Es wird kein Maklerauftrag erteilt. Die Gemeinde Aichstetten übernimmt keine 

Maklerentgelte. 
 

Folgende Regelungen werden nach der Vergabe des Baugrundstücks im notariellen 
Kaufvertrag abschließend geregelt: 
 Wohneinheiten: 

In dem zu errichtenden Mehrfamilienhaus bzw. in den zu errichtenden 
Mehrfamilienhäusern müssen mindestens 50 % der entstehenden Wohnungen in 

Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Unterstützungsleistungen (in Abstimmung 
mit der Gemeinde) im Rahmen eines „Service-Wohnen-Angebots“ vermarktet werden. 

 Frist Einreichung Baugesuch: 

Der Bauantrag für das Mehrfamilienhaus bzw. die Mehrfamilienhäuser ist mit einer 
Frist von maximal einem Jahr nach Kauf des Baugrundstücks (maßgeblich ist das 

Datum des notariellen Kaufvertrags) bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. 
 Bauverpflichtung: 

Die Realisierung des Bauvorhabens (Bezugsfertigkeit der Wohnungen und 

Fertigstellung der Außenanlagen) hat mit einer Frist von drei Jahren zu erfolgen. 
 Weiterveräußerungsverbot: 

Das Baugrundstück darf weder ganz noch teilweise weiterveräußert werden, ohne dass 
auf diesem 
 das im eingereichten Planungskonzept enthaltene Mehrfamilienhaus bezugsfertig 

errichtet worden ist bzw. 
 die im eingereichten Planungskonzept enthaltenen Mehrfamilienhäuser 

bezugsfertig errichtet worden sind. 
 Rückübertragung des Eigentums: 

Kommt der Bieter (Erwerber) der Bauverpflichtung und/oder dem 

Weiterveräußerungsverbot nicht nach und/oder wird nach Abschluss des notariellen 
Kaufvertrags festgestellt, dass der Erwerber im Bauplatz-Vergabeverfahren unwahre 

Angaben gemacht hat, kann die Gemeinde vom Kaufvertrag zurücktreten und die 
Rückübertragung des Eigentums gegen Erstattung des ursprünglich vereinbarten 

Kaufpreises verlangen. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich erfolgen. Etwaige 
Aufwendungen des Erwerbers (z.Bsp. Finanzierungskosten, Darlehenszinsen, 
Planungskosten) werden von der Gemeinde nicht ersetzt. 

 Richtigkeit der Angaben: 
Die gemachten Angaben in der Bewerbung müssen richtig und vollständig sein. Bei 

Abgabe der Bewerbung muss dies bestätigt werden. Falsche oder fehlende Angaben 
können zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren oder nach der 
Vergabeentscheidung zur Rückabwicklung führen. 

 Auf-/Nachzahlungsverpflichtung: 
Anstelle der Möglichkeit der Rückübertragung des Eigentums bei Nichteinhaltung der 

Bauverpflichtung, des Weiterveräußerungsverbotes oder für den Fall unwahrer 
Angaben im Bauplatz-Vergabeverfahren kann die Gemeinde vom Erwerber im Wege 
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einer Auf-/Nachzahlungsklausel einen zusätzlichen Kaufpreis in Höhe von 50 % des 
ursprünglich im notariellen Kaufvertrag vereinbarten Bauplatzpreis verlangen. 

 Kaufpreis-Bestandteile und sonstige Kosten: 
 Das Baugrundstück wird – auf der Grundlage einer zweigeschossigen Bebauung – 

voll erschlossen verkauft. 

 Folgende Kosten sind mit der Bezahlung des Kaufpreises nicht abgegolten und ggf. 
zu gegebener Zeit separat zu zahlen: 

- im Falle einer über eine zweigeschossige Bebauung hinausgehende Bebauung 
die spätere Erhebung weiterer Beiträge (Nachveranlagung) gemäß den 
Vorgaben der Wasserversorgungssatzung und der Abwassersatzung, 

- die Erhebung eines Kostenersatzes für die Herstellung der Haus- und 
Grundstücksanschlüsse gemäß § 15 Wasserversorgungssatzung bzw. gemäß 

§ 13 Abwassersatzung, 
- Kosten für die Herstellung weiterer Haus- und Grundstücksanschlüsse (z.Bsp. 

Stromanschluss, Glasfaseranschluss) sowie 

- Vermessungskosten. 
 

Erarbeitet, beraten und beschlossen vom Gemeinderat der Gemeinde Aichstetten in der 
öffentlichen Sitzung am 31. Januar 2024 
 

 


